
»Unter dem Motto „Qualifizieren statt ent-
lassen“ versucht die Bundesregierung eine 
Beschäftigungsbrücke über die Krise zu 

schlagen. Inwiefern diese bis ans rettende Ufer 
eines Aufschwungs reichen wird, bleibt angesichts 
der trüben Aussichten weiter fraglich. Offen ist 
auch, inwieweit es aktuell gelingt, den Anspruch 
der „Qualifizierung“ einzulösen. Denn die Aus-
gangssituation in Deutschland ist denkbar schlecht: 
Weiterbildung spielt in den meisten Betrieben und 
für die meisten Beschäftigten keine Rolle.

Deutschland hat im Vergleich zu den Weiter-
bildungs-Champions im Norden Europas den 
Anschluss verpasst. Und der Abstand wächst. 
Denn seit 1997 ist die Beteiligung an Weiterbil-
dung auch noch rückläufig. In Deutschland ist 
zudem eine wachsende Gruppe vom Zugang zu 
beruflicher Erst- und Weiterbildung ausgeschlos-
sen. Gerade mal ein Drittel aller Betriebe in 
Deutschland engagierte sich im Jahr 2007 in der 
betrieblichen Ausbildung. Etwas mehr als ein 
Viertel machte von der Ausbildungsberechtigung 
keinen Gebrauch und ungefähr 40 Prozent waren 
nicht ausbildungsberechtigt. Auch wenn im ver-
gangenen Jahr die Ausbildungsbeteiligung erneut 
stieg, klafft noch immer eine Lücke zwischen dem 
Angebot und der Nachfrage nach Lehrstellen. Bet-
tina Kohlrausch zeigt in ihrem Beitrag, dass die 
Gruppe der gering Qualifizierten wächst ohne 
dass es adäquate Qualifizierungangebote für sie 
gäbe. Die jüngsten Daten zeigen, dass jeder fünf-
te Ausbildungsabsolvent erst mal arbeitslos wird. 

Anschluss verpasst?  
Perspektiven berufs
bezogenen Lernens
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Wachstum und Beschäftigung zu sichern, Chan-
cengleichheit herzustellen und Teilhabe zu ermög-
lichen. Hiermit ist eine Übernahme der Verant-
wortung für die Erhöhung der Weiterbildungsbe-
teiligung durch die öffentliche Hand begründet. 
Das übergeordnete Ziel ist demnach die Bewah-
rung bzw. Herstellung der Beschäftigungsfähig-
keit. Dieses soll mit der Perspektive auf eine Stär-
kung der „Durchlässigkeit nach oben“ verbunden 
sein. Ein Recht auf Weiterbildung mit dem Ziel  
der „Risikomilderung“ durch die Förderung von 
lebenslangem oder besser lebensbegleitendem 
Lernen muss so ausgestaltet werden, dass es eine 
Verhaltensänderung bei Betrieben, Beschäftigten 
und Erwerbslosen bewirkt. 

»Allein, bis heute fehlen verbindliche und/
oder gesetzliche Regelungen. Die Zustän-
digkeit der Länder für die Bildung – die 

jüngst durch die Föderalismuskommission noch 
verstärkt wurde – trägt nicht zu mehr Klarheit bei. 
Berufliche Aus- und Weiterbildung liegt zudem 
an der Schnittstelle vieler Politikfelder und Rechts-
bereiche wie der Bildungs-, Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik. Sie ist aber auch notwendiger Be-
standteil einer nachhaltigen Wirtschafts-, Struk-
tur- und Beschäftigungspolitik. Es überrascht da-
her nicht der Vorschlag, ein Bildungs- und Wei-
terbildungskabinett aus Bundesministerien, den 
Kultusminsterien der Länder und den Sozialpart-
nern einzurichten. Regionale Weiterbildungsräte, 
in welchen vor Ort ansässige Unternehmen, Hand-
werk, Arbeitnehmervertretungen, die kommunalen 
Wirtschaftsförderungsämter und die Weiterbil-
dungsträger vertreten sind, könnten die nationale 
Bildungsplanung und Vernetzung ergänzen. Jene 
Akteure seien am ehesten in der Lage, aktuelle 
und zukünftige Bedarfe und Entwicklungsmög-
lichkeiten am Arbeitsmarkt einzuschätzen, so 
Horst Palik in seinem Beitrag.

Die Statuspassagen im Bildungs- und Erwerbs-
verlauf werden so zu Hürden, die nur schwer oder 
für manche gar nicht zu überwinden sind. Diese 
Übergänge besser abzusichern, muss Ziel einer 
neuen Arbeitsmarktpolitik sein. In einer sich wan-
delnden Arbeitswelt wird ein lebensbegleitendes 
und berufsbezogenes Lernen, das Aufstiegsmo-
bilität fördert, zur Schlüsselgröße. Grund genug, 
ihm diesen Schwerpunkt zu widmen. 

»Dabei ist die Forderung keinesfalls neu. Was 
in der Wissenschaft unter dem Konzept der 
Übergangsarbeitsmärkte diskutiert wurde, 

fand als Arbeitsversicherung Eingang in die De-
batten der SPD-Linken und Jusos. Im Hamburger 
Grundsatzprogramm der SPD wurde diese als 
Forderung verankert: „Um Sicherheit und Flexibi-
lität zu verbinden und Sicherheit im Wandel zu 
gewährleisten, wollen wir […] die Arbeitslosenver-
sicherung zu einer Arbeitsversicherung umgestal-
ten. Die Arbeitsversicherung soll berufliche Über-
gänge und Erwerbsunterbrechungen absichern 
sowie Weiterbildung in allen Lebensphasen ge-
währleisten. Dazu werden wir ein Recht auf Wei-
terbildung durchsetzen. Sie soll die Wahlmöglich-
keiten erweitern und die Beschäftigungsfähigkeit 
erhalten“. Damit sollen Risiken gesenkt und Ge-
legenheitsstrukturen im Erwerbsverlauf geschaf-
fen werden. Der Beitrag von Günther Schmid in 
diesem Heft begründet, warum künftig nicht nur 
Arbeit sondern auch riskante Lebensübergänge 
abgesichert werden müssen. Dies erfordert einen 
selbstbestimmten Zugang zu Weiterbildung – auch 
unabhängig von der betrieblichen Notwendigkeit 
oder Verwertbarkeit oder dem bereits eingetre-
tenen Risikofall Arbeitslosigkeit.

Ein Umsteuern ist folglich nicht nur unter As-
pekten der aktuellen Beschäftigungssicherung 
angebracht, sondern wird bereits seit Jahren als 
Antwort auf die veränderte Arbeitswelt gefordert. 
Denn es geht um neue, aus dem Wandel zur Wis-
sensgesellschaft resultierende Anforderungen in 
der Arbeitswelt und die gesellschaftliche Verant-
wortung, darauf Antworten zu finden. Die Maß-
nahmen sollen dazu beitragen, auch zukünftig  ˘
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Allerdings hat auch die Bundesagentur für 
Arbeit ihre Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpo-
litik in den letzten Jahren zurückgefahren. Insbe-
sondere abschlussbezogene Maßnahmen verloren 
an Bedeutung. Der Beitrag von Claudia Bogedan 
in diesem Heft gibt einen Überblick über den Zu-
gang zu Weiterbildung für Arbeitslose. Ein beson-
deres Augenmerk liegt dabei auf Jugendlichen. 

»Außerdem geht es bei der Frage einer Er-
höhung der Aus- und Weiterbildungsbe-
teiligung nicht nur um die Nachfrage – eine 

Regulierung des Angebots ist gleichermaßen 
wichtig. Die in der Weiterbildungslandschaft be-
gonnene Zertifizierung bildet eine gute Basis zur 
Sicherung von Qualitätsstandards. Vernachläs sigt 
wurde bislang dagegen die Lage der Beschäftigten 
im Weiterbildungssektor. Palik weist darauf hin, 
dass Bruttomonatsentgelte von 1200 Euro für Voll-
zeitbeschäftigte im Weiterbildungsbereich keine 
Seltenheit darstellen. Der Preiswettbewerb mit 
den negativen Folgen für soziale Standards und 
die Qualität der Angebote untermauere die Not-
wendigkeit von (tariflichen) Mindestlöhnen. 

Im Schwerpunkt geht es daher sowohl um den 
Übergang zwischen Schule und Ausbildung als 
auch den Zugang zu Weiterbildung auf der be-
trieblichen Ebene und im Arbeitsförderungsrecht. 

»Die Frage des Zugangs erscheint auch 
deshalb so dringlich, weil heute berufliche 
Weiterbildung im höchsten Maße selektiv 

in Anspruch genommen wird: Wer schon hat, dem 
wird gegeben. Wer nicht hat, bleibt weiter ohne. 
Besonders kleinere Betriebe, bestimmte Branchen 
und die Ungelernten müssten kräftig aufholen. 
Damit ist eines der Grundübel des bundesdeut-
schen Bildungs- und Weiterbildungssystems iden-
tifiziert: es wirkt stark selektiv und bietet kaum 
Durchlässigkeit (vgl. auch den Schwerpunkt „Auf-
stieg durch Bildung in spw Heft Nr. 159, 2007).

Auf der betrieblichen Ebene konnten in den 
vergangenen Jahren im Rahmen von Betriebsver-
einbarungen kleinere Fortschritte erzielt werden. 
Diese könnten beispielgebend für andere Betriebe 
und Branchen und letztlich auch für einen gesetz-
lich verankerten Anspruch auf Weiterbildung sein. 
Der Beitrag von Hartmut Seifert gibt einen guten 
Überblick über Inhalte dieser Vereinbarungen. 
Diese tarifvertraglichen und betrieblichen Rege-
lungen sollen durch eine gesetzliche Regelung 
nicht verdrängt werden. Vielmehr wäre in Analo-
gie zum Bundesurlaubsgesetz wünschenswert, 
dass diese zukünftig „on top“ von gesetzlich ge-
regelten Mindestansprüchen vereinbart werden.  
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»Entscheidend für die Förderung von mehr 
Weiterbildungsbeteiligung ist, wie Leistun-
gen und ihr Zugang definiert und finanziert 

werden: Who pays what, when and how? Ein Recht 
auf Weiterbildung muss daher sowohl ein Recht 
auf Förderung als auch ein Recht auf Freistellung 
umfassen. Letzteres muss mit einem Rückkehr recht 
auf den alten oder einen gleichwertigen Arbeits-
platz verbunden sein. Betriebe müssen ver pflichtet 
werden, ihre Beschäftigten zum Zweck der Wei-
terbildung frei zu stellen. Die internationalen 
Erfahrungen u.a. in Frankreich aber auch auf tarif-
vertraglicher Ebene in Deutschland (Metallindu-
strie in Baden-Württemberg, Agentur Q) zeigen, 
dass mit dem Recht auf Weiterbildung das Recht 
und die Pflicht zur Beratung verknüpft werden 
sollte. Als „Job-Vorsorge“ verstanden, könnte ein 
solches Recht auf Beratung helfen, Qualifizierungs-
bedarfe aufzudecken und Entwicklungsperspek-
tiven aufzuzeigen.

»Als vor 40 Jahren zum 01.07.1969 mit dem 
Arbeitsförderungsgesetz die aktive Arbeits-
marktpolitik eingeführt wurde und zwei 

Monate später das Berufsbildungsgesetz umfas-
send Ziele und Rechte neu regelte, waren zwei 
wichtige Grundlagen einer vorausschauenden 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik gelegt. 
Ein Recht auf Weiterbildung würde diese – in den 
letzten Jahren etwas verloren gegangene – Aus-
richtung stärken. Der präventive Ansatz würde 
durch eine systematische Etablierung von Bildung 
und Qualifizierung als Job-Vorsorge weiter ge-
stärkt werden. Diese darf jedoch nicht erst dann 
greifen, wenn Arbeitslosigkeit droht oder bereits 
eingetreten ist. Unser Ziel ist und bleibt daher der 
Umbau der Arbeitslosenversicherung zur Arbeits- 
oder Beschäftigungsversicherung. Der vorliegende 
Schwerpunkt bietet viele Daten und Fakten, die 
sowohl die Notwendigkeit offenbaren als auch best 
practices identifizieren helfen. ó
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